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Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz, wenn keine andere 

personenunabhängige Maßnahme wirksam ist. (z. B. bei Arbeiten auf Dächern) 
 

Gefährdungen 
 

• Absturzgefahr oder Herausfallen (z. B. Personenaufnahmemittel) 
• Anprallen an feste Gegenstände. 

 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
 

• Gebrauchsanleitung des Herstellers lesen und beachten 
• Es darf nur das bereitgestellte Auffangsystem verwendet werden. 

Veränderungen oder Ergänzungen sind unzulässig 
• Vor dem Benutzen die persönliche Schutzausrüstung auf augenscheinliche Mängel prüfen 
• Richtige Gurthöhe und -einstellung wählen, Karabinerhaken gegen ungewolltes Öffnen sichern 
• Das Sicherungsseil darf am Auffanggurt nur an den dafür festgelegten Fang- und Halteösen be- 

festigt werden. 
• Seile nicht über scharfe Kanten führen, Schlaffseil verhindern 
• Seile nicht durch Knoten befestigen, kürzen oder verlängern. Es darf nur der vom Vorgesetzten 

festgelegte Anschlagpunkt (Mindesttragfähigkeit 7,5 kN) benutzt werden. Das unbeabsichtigte 
Lösen des Verbindungselementes vom Anschlagpunkt muss ausgeschlossen sein 

• Halteösen nicht zu Auffangzwecken verwenden. 
• Nur Mitarbeiter einsetzen, die arbeitsmedizinisch auf Höhentauglichkeit untersucht sind. 
• Die Ausrüstungen dürfen nur zur Sicherung von Personen, jedoch nicht für andere Zwecke, 
z. B. als Anschlagmittel für Lasten, verwendet werden. 

 

Verhalten bei Störungen 
 

• Jeder Mangel an den persönlichen Schutzausrüstungen ist dem Vorgesetzten zu melden 
• Gefahrenbereich (Absturzbereich) sofort verlassen 
• Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz nicht benutzen und weiterer Benutzung 

entziehen, wenn: Beschädigungen vorliegen. 
• Die Funktionsweise beeinträchtigt ist. 
• Sie durch einen Absturz beansprucht wurden. 
• Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz erst wieder benutzen, wenn ein Sachkundiger 

der weiteren Benutzung zugestimmt hat. 
 

Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe 
 

• Ruhe bewahren 
• Die Rettung ist unverzüglich durchzuführen. Kein längeres Hängen im Gurt als 20 Minuten Erst- 

helfer heranziehen. Auch wenn keine äußeren Anzeichen auf eine Verletzung schließen lassen, 
ist die Person stets in eine Kauerstellung zu bringen. Die Überführung in eine flache 

• Lage darf nur allmählich geschehen. 
• Notruf:  112  
• Unfall melden 

 

Instandhaltung/Prüfung 
 

• Textile persönliche Schutzausrüstungen regelmäßig reinigen 
• Die persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz dürfen nur in dem dazugehörigen 
• Behälter (Metallkoffer) transportiert werden 
• Die persönlichen Schutzausrüstungen dürfen keinen Einflüssen ausgesetzt werden, die ihren 

sicheren Zustand beeinträchtigen können. 
• Im Lager dürfen die persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz nur freihängend ohne 

Einwirkung von UV-Strahlung (Sonnenlicht) aufbewahrt werden. 
• Min. 1x jährliche Prüfung durch Sachkundigen (befähigte Person); Dokumentation 


